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„Der Antrag des Bezirksausschusses 15 zielt darauf ab, in der Straße Am Hochacker einen 
Bürgersteig für Schulkinder zu bauen und Parkbeschränkungen an der Waldseite anzuordnen.
Bei einer Ortsbegehung am 17.12.2021 durch den Bereich Schulwegsicherheit zur schulrele-
vanten Zeit zwischen 7.15 und 8.00 Uhr konnte die Verkehrslage vor Ort beobachtet werden.

Der genannte östliche Straßenabschnitt Am Hochacker zwischen Mondseestraße und Kurven-
bereich (Übergang zur Markgrafenstraße) befindet sich im Sprengelgebiet der Grundschule 
Markgrafenstraße 33 und dient ca. 13 Grundschulkindern aus dem Wohngebiet nördlich Am 
Hochacker als Schulweg. Die Kinder nutzen den nördlichen Seitenstreifen der Straße an der 
Wohnbebauung entlang. Es handelt sich dabei um einen Seitenstreifen, der zur Fahrbahn mit 
schwarz-weißen Pfosten abgegrenzt ist.Teilweise ist die Straßenbegrenzungslinie bereits stark
abgenutzt bzw. gar nicht mehr vorhanden. Der Streifen ist zum Teil nicht befestigt bzw. der 
Belag muss ausgebessert werden und ist uneben. Die Poller stehen teilweise in Abständen, 
die ein Parken ermöglichen und damit die Passierbarkeit für Fußgänger*innen erschweren. 
Die Kinder waren in Begleitung von Erwachsenen per Rad, mit Tretroller oder zu Fuß auf dem 
Randstreifen unterwegs. Zwischen 7.15 und 7.45 Uhr waren ca. 20 Pkws sowie 10 Radfahren-
de davon 5 Schüler*innen in Richtung Westen zu beobachten. Es handelte sich also um gerin-
gen Fahrverkehr, Konflikte zwischen Rad- und Pkw-Verkehr fanden im Beobachtungszeitraum
nicht statt. Gefährdungssituationen für die Schulkinder waren ebenfalls nicht festzustellen. Ab 
7.45 Uhr nahm der Fahrverkehr etwas zu, zu diesem Zeitpunkt waren die Kinder aber schon 
längst im Gehwegbereich der Markgrafenstraße. Die Parker auf der Südseite (Waldseite) ha-
ben für die Schulwegsicherheit keine Relevanz. Parker auf der Nordseite verengen - wie oben 
ausgeführt - auf einigen Metern die Streifenbreite.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass folgende Maßnahmen die Schulwegsicherheit
verbessern könnten:

- Auffrischen der Markierung des Seitenstreifens
- Erneuerung bzw. vollständige Befestigung des Streifens
- engere Situierung der Pfosten an einigen Stellen, um ein Parken zu unterbinden

Eine bauliche Bordsteinerrichtung ist zwar grundsätzlich aus Sicht der Schulwegsicherheit
wünschenswert, erscheint aber derzeit nicht zwingend erforderlich, da eine besondere Gefah-
renlage für Schulkinder nicht vorliegt.“

Das Baureferat hat daraufhin mitgeteilt: 

„Das Baureferat setzt die sanierungsbedürftigen Bereiche des Seitenstreifens instand. Fehlen-
de oder beschädigte Leitpfosten werden ersetzt und der Abstand an neuralgischen Stellen so 
verringert, dass das Parken verhindert und die Passierbarkeit des Seitenstreifens gewährleis-
tet ist. Im Anschluss an die Arbeiten im Seitenraum wird die Markierung des Seitenstreifens er-
neuert.“

In Bezug auf das angeregte Parkverbot auf der Südseite sieht das Mobilitätsreferat aufgrund 
der obigen Ausführung keine weitere Veranlassung. In Abwägung der unterschiedlichen auf-



Seite 3 von 3

geführten Aspekte halten wir die in Aussicht gestellten Maßnahmen für sinnvoll, um die Situati-
on zeitnah zu verbessern und hoffen der Intention Ihrer Forderung damit nachzukommen. 

Mit freundlichen Grüßen

gez.
MOR-GB2.13 




